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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Tourismusverband Starnberger Fünf-
Seen-Land 

Vom 18. März 2010

Der Zweckverband Tourismusverband Starnberger Fünf-
Seen-Land erlässt aufgrund des Art. 44 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) folgende 
Satzung:

§ 1

Die Verbandsatzung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. April 2008 (OBABl S. 53) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 wird der Satz 3 gestrichen. Die nachfol-
genden Sätze 4 bis 7 werden zu den Sätzen 3 bis 6.

2. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanz-
bedarfs von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Dabei trägt der Landkreis Starnberg 50 v. H. des nicht ge-
deckten Finanzbedarfs abzüglich eines Betrages, der der 
Hälfte des fiktiv nach dem Verhältnis seiner Stimmenzahl 
in der Verbandsversammlung berechneten Anteils des 
Marktes Dießen an 50 v. H. des nicht gedeckten Finanz-
bedarfs entspricht. Von dem nach Abzug des Anteils nach 
Satz 2 verbleibenden Finanzbedarfs tragen die übrigen 
Verbandsmitglieder einen Anteil, der dem Verhältnis ihrer 
Stimmenzahl in der Verbandsversammlung entspricht.“

§ 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft.

Starnberg, 18. März 2010 
Zweckverband Tourismusverband Starnberger Fünf-Seen-
Land

Bernhard Sontheim
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbandes vom 4. Februar 
2016 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.

Kommunalverwaltung

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in den Gemeinden 
des Landkreises Starnberg – AWISTA –

Vom 3. Februar 2016

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in den Gemeinden 
des Landkreises Starnberg erlässt aufgrund des Art. 44 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – Komm ZG 
– folgende Satzung:

§ 1

§ 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der Verbandssatzung vom 1. August 
1997 (OBABl S. 131), zuletzt geändert durch Satzung vom 
20. Juli 2011 (OBABl S. 137), erhält folgende Fassung: 

„1. Gemeinden:

Einwohner Stim-
men

Anzahl der 
Gemeinden

  Gesamt-
  stimmen

bis zu  5.000 1 3   3
bis zu  10.000 2 7 14
bis zu  15.000 3 1   3
bis zu  25.000 4 3 12
Gesamtstimmen 
der Gemeinden 32“

§ 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Starnberg, 3. Februar 2016
Zweckverband für Abfallwirtschaft in den Gemeinden des 
Landkreises Starnberg

Karl Roth
Landrat, Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbandes vom 11. Fe-
bruar 2016 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie 
wird hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Neufassung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes „Staatliche weiterführende Schulen 
in Unterschleißheim“

Vom 3. Februar 2016

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen in 
Unterschleißheim erlässt aufgrund des Art. 44 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit ‒ KommZG ‒ 
folgende Satzung zur Neufassung seiner Verbandssatzung:

A.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Staatliche wei-
terführende Schulen in Unterschleißheim“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unterschleißheim.

§ 2
Verbandsmitglieder

(1) Verbandmitglieder sind:

a) die Gemeinde Oberschleißheim und die Stadt Unter-
schleißheim (Verbandsgemeinden)

b) der Landkreis München

(2) Weitere Gebietskörperschaften können in den Zweck-
verband aufgenommen werden.

§ 3
Aufgaben und Wirkungsbereich

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, für eine staatliche 
Realschule und ein staatliches Gymnasium in Unterschleiß-
heim den Aufwand nach dem jeweils geltenden Schulfinan-
zierungsgesetz zu tragen, soweit dieser nicht vom Staat zu 
übernehmen ist.

(2) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
ergibt sich aus der Erfüllung seiner Aufgabe nach Absatz 
1 im Gebiet der Verbandsmitglieder.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar nur den in § 3 dieser Satzung festgelegten gemein-
nützigen Zweck. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verbands-

mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige 
Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes.

(3) Die Verbandsmitglieder erhalten bei Ausscheiden aus 
dem Zweckverband oder bei der Auflösung des Zweckver-
bandes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 
den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen.

(4) Der Zweckverband darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweckverband fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütung begünstigen.

(5) Bei Auflösung des Zweckverbandes ist das Vermögen 
für steuerlich begünstigte Zwecke zu verwenden. Ein künf-
tiger Beschluss des Zweckverbandes über die Verwendung 
des Vermögens darf erst nach Einwilligung des Finanzam-
tes ausgeführt werden.

B.  Verfassung und Verwaltung

§ 5
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbandes sind:

a) die Verbandsversammlung 
b) der Verbandsvorsitzende
c) der Verbandsausschuss

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung,
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) In die Verbandsversammlung entsenden die Ge-
meinde Oberschleißheim zwei Verbandsräte, die Stadt 
Unterschleißheim vier Verbandsräte einschließlich des 
Verbandsvorsitzenden und der Landkreis München vier 
Verbandsräte.

(2) Die Verbandsräte der Verbandsgemeinden und des 
Landkreises München haben je eine Stimme in der Ver-
bandsversammlung. Die Stimmen der Verbandsräte des 
Landkreises München können nur einheitlich abgegeben 
werden. Zu diesem Zweck haben sich die Verbandsräte 
des Landkreises München vor der Abstimmung über die Art 
der Stimmabgabe zu einigen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, so entscheidet die Mehrheit der anwesenden 
Verbandsräte des Landkreises München. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Landrat, falls er Verbandsrat ist; 
ist der Landrat nicht Verbandsrat, so entscheidet ein vom 
Landkreis zu bestimmender Verbandsrat.

(3) Der Verbandsvorsitzende, der oder die Stellvertreter 
und die übrigen Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Ihre 
Entschädigung richtet sich nach Art. 30 Abs. 2 KommZG.

(4) Für  die  Amtszeit der bestellten  Verbandsräte gilt die  
Regelung des Art. 31 Abs. 4 KommZG.
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§ 7
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsit-
zenden unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und 
der Zeit der Sitzung schriftlich oder elektronisch einberufen. 
Die Ladung muss so rechtzeitig erfolgen, dass zwischen 
ihrem Zugang und dem Tag der Sitzung ein Zeitraum von 
mindestens einer Woche liegt. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist auf 24 Stunden abkürzen; 
die Abkürzung der Frist auf weniger als drei Tage ist auf 
Fälle unabweisbarer Notwendigkeit zu beschränken.

(2) Die Verbandsversammlung muss mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie muss ferner einberufen 
werden, wenn es die Verbandsräte eines Mitgliedes unter 
Angabe der Beratungsgegenstände beantragen. Ebenso 
können diese Verbandsräte beantragen, dass bestimmte 
Beratungsgegenstände in die Einladung nach Absatz 1 
aufgenommen werden.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist vom Verbandsvorsitzenden 
rechtzeitig unter Beifügung der Tagesordnung zu benach-
richtigen. Ihre Vertreter haben das Recht, an der Verbands-
versammlung teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort 
zu erteilen.

(4) Der für Schulangelegenheiten zuständige Referent 
des Landratsamtes München und die Schulleiter werden 
zu den Sitzungen eingeladen und angehört, sofern die Ver-
bandsversammlung nicht für den Einzelfall etwas anderes 
beschließt.

(5) Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden vom 
Verbandsvorsitzenden oder – im Falle seiner Verhinderung 
– vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden geleitet. Er  
bestimmt zur Aufnahme der Niederschrift einen Protokoll-
führer, der nicht Mitglied der Verbandsversammlung sein 
muss.

§ 8
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung hat über die Angelegen-
heiten des Zweckverbandes zu beschließen, soweit nicht 
der Verbandsvorsitzende oder der Verbandsausschuss 
zuständig ist.

Der Verbandsversammlung sind insbesondere vorbehalten:

a) Wahl des oder der stellvertretenden Verbandsvorsit-
zenden aus der Mitte der Verbandsversammlung;

b) der Beschluss über den Austritt von Verbandsmitglie-
dern und die Aufnahme neuer Mitglieder;

c) die Änderung der Verbandssatzung und die Auflösung 
des Zweckverbandes;

d) der Beschluss über die Haushaltssatzung, über die 
Nachtragshaushaltssatzungen sowie die Beschlussfassung 
über die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der 
vorläufigen Haushaltsführung;

e) die Beschlussfassung über den Finanzplan;

f) die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-
abschlusses und die Entlastung;

g) der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung;

h) der Abschluss von Kreditverträgen und ähnlichen 
Rechtsgeschäften;

i) die Erteilung der Planungsaufträge für die Errichtung, 
Erweiterung oder wesentliche Änderung der Schulanlagen;

j) die Vergabe von  Bauaufträgen und Leistungen mit  
einem Wert von mehr als 300.000 €;

k) der Beschluss über eine wiederkehrende außerschu-
lische Nutzung der Schulanlagen;

l) die Bestellung und Abberufung des Geschäftsleiters.

(2) Beschlüsse nach Abs. 1 Buchst. b, c, d, e, i und j bedür-
fen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl.

§ 8a
Zuständigkeit des Verbandsausschusses

Der Verbandsausschuss ist zuständig für die Vergabe von 
Bauaufträgen und Leistungen mit einem Wert zwischen 
75.000 € und 300.000 € brutto.

§ 9
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind 
und die erschienenen stimmberechtigten Verbandsräte 
die Mehrheit der Stimmen haben. Wird wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, eine neue Verbands-
versammlung über denselben Gegenstand innerhalb von 
vier Wochen einberufen, so ist die Verbandsversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in offe-
ner  Abstimmung  mit  einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmen gefasst, soweit in dieser Satzung oder durch Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(3) Für Wahlen gelten Art. 33 Abs. 3 und 4 KommZG.
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(4) Über die Verhandlungen der Verbandsversammlung 
ist eine Ergebnisniederschrift aufzunehmen und vom Ver-
bandsvorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen. 
Abschriften der Niederschrift sind den Verbandsmitgliedern, 
den Verbandsräten und der Aufsichtsbehörde zu übersen-
den.

§ 10
Verbandsvorsitzender

(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige 1. Bürgermeister 
der Stadt Unterschleißheim. Sein oder seine Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt.

(2) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversamm-
lung zu den Sitzungen ein und bereitet ihre Beschlüsse vor. 
Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung.

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zustän-
digkeit die Angelegenheit, die nach der Gemeindeordnung 
dem 1. Bürgermeister zukommen. Er vertritt den Zweck-
verband nach außen.

(4) Durch  Beschluss der Verbandsversammlung können 
dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 
KommZG und des § 8 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung weitere 
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden.

(5) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Ver-
bandsvorsitzende eines von der Verbandsversammlung zu 
ernennenden oder einzustellenden Geschäftsleiters und 
weiterer Hilfskräfte bedienen.

§ 10a
Der Verbandsausschuss

(1) Der Verbandsauschuss besteht aus drei Mitgliedern. 
Die Verbandsversammlung entsendet je einen Vertreter der 
Verbandsgemeinden und einen Vertreter des Landkreises 
München in den Ausschuss. Der Ausschussvorsitzende, 
die Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter müssen 
der Verbandsversammlung als Verbandsrat angehören 
und werden von der Verbandsversammlung per Beschluss 
ernannt.

(2) Die Bestellung der Ausschussmitglieder gilt für die Dau-
er ihrer Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung jeweils 
während einer Wahlzeit des Gemeinderats bzw. Kreistags. 
Die Bestellten können nur aus wichtigen Gründen von der 
Verbandsversammlung abberufen werden.

(3) Im Ausschuss haben die Vertreter des Landkreises 
München und der Stadt Unterschleißheim jeweils zwei 
Stimmen, der Vertreter der Gemeinde Oberschleißheim 
eine Stimme.

§ 10b
Einberufung des Verbandsausschusses

(1) Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsaus-
schusses gelten die Bestimmungen für die Verbandssat-
zung entsprechend.

(2) Die Ladungsfrist bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der 
Verbandssatzung

§ 11
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle.  Die 
Geschäftsstelle wird vom Verbandsvorsitzenden geleitet, 
solange kein Geschäftsleiter durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung bestellt ist. Die Geschäftsstelle unter-
stützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen 
bei den laufenden Verwaltungsgeschäften.

(2) Nach Bestellung eines Geschäftsleiters können die-
sem durch Beschluss der Verbandsversammlung mit 
Zustimmung des Verbandsvorsitzenden Zuständigkeiten 
des Verbandsvorsitzenden zur selbstständigen Erledigung 
übertragen werden. Der Geschäftsleiter nimmt an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung beratend teil.

§ 11a
Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von 
Beamten zu sein.

(2) Die Verbandsversammlung ist zuständig,

a) die Beamten des Zweckverbandes zu ernennen, zu 
anderen Dienstherren abzuordnen oder zu versetzen, in 
den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen.

b) Die Beschäftigten des Zweckverbandes ab Entgelt-
gruppe 9 TvöD einzustellen, höherzugruppieren und zu 
kündigen.

(3) Die Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 TvöD werden 
vom Verbandsvorsitzenden eingestellt, eingruppiert und 
entlassen.

(4) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der Beamten.

(5) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben auf eine andere juristische Person 
des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft 
übergehen, so sind die Beamten und Versorgungsempfän-
ger des Zweckverbandes vom Landkreis zu übernehmen.
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C.  Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 12
Anzuwendende Vorschriften

Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, gelten für 
die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverban-
des die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entspre-
chend. Der Zweckverband ist Mitglied beim Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverband.

§ 13
Deckung des einmaligen Aufwandes

(1) Die Stadt Unterschleißheim stellt die erschlossenen 
Schulgrundstücke zur Verfügung. Die entstandenen Kos-
ten für den Erwerb und die Erschließung (BBauG) tragen 
die Verbandsgemeinden entsprechend dem unter Abs. 
3 festgelegten Schlüssel. Bei der Größe der jeweiligen 
Schulgrundstücke ist von den Richtlinien für den Bau von 
Realschulen und Gymnasien auszugehen.

(2) Zum einmaligen Aufwand einer Schulanlage zählen die 
Kosten für Neu- und Ersatzneubauten, Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen sowie Generalsanierungen, Aufwen-
dungen für Container und Raumanmietungen, Kosten der 
Erstausstattung und das Schulgrundstück.

(3) Soweit die Gesamtkosten für den einmaligen Aufwand 
nicht durch Zuschüsse, Beihilfen und freiwillige Leistungen 
irgendwelcher Art gedeckt werden, sind sie von den Ver- 
bandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

3.1. Der Landkreis München trägt:

a) 30 % der zuweisungsfähigen Baukosten nach den 
Richtlinien für die staatlichen Beihilfen zu kommunalen 
Baumaßnahmen; das gilt für die erstmalige Errichtung einer 
Schule, für Erweiterungsbauten (bauliche Erweiterung der 
Nutzfläche einer bestehenden Schule), Ersatzneubauten 
und Generalsanierungen;
Das  Schulgrundstück  muss ohne  finanzielle  Beteiligung  
des  Landkreises eingebracht werden.

b) 100% der tatsächlichen Baukosten für Umbaumaß-
nahmen und energetisch begründete Baumaßnahmen 
sowie der erforderlichen Aufwendungen für Container und 
Raumanmietungen und der Abbruchkosten;

c) 50 % der Zinsen für Zwischenfinanzierungen, die we-
gen nicht rechtzeitiger Gewährung staatlicher Zuschüsse 
vom Zweckverband aufgenommen werden müssen.

3.2. Die Verbandsgemeinden tragen die übrigen Kosten 
des einmaligen Aufwandes im Sinne des Absatzes 2.

a) Die Abrechnung über die Kosten erfolgt fünf Jahre 
nachdem die Baumaßnahmen nach Ziffer 3.1.a) dem 
Schulbetrieb zur Verfügung gestellt werden nach folgendem 
Verteilerschlüssel:

Jede Verbandsgemeinde trägt den Kostenanteil, der sich 
aus dem Verhältnis der Gesamtschülerzahl ihrer Gemeinde 
in den vergangenen fünf Schuljahren zu der Gesamtschü-
lerzahl aller Verbandsgemeinden im selben Zeitraum er- 
rechnet. Zur Ermittlung der Gesamtschülerzahlen sind die 
jeweils am amtlichen Stichtag (1. Oktober) des laufenden 
Schuljahres vorhandenen Schülerzahlen zu addieren.

b) Die Abrechnung über die Kosten der Baumaßnahmen 
nach Ziffer 3.1.b) mit dem Landkreis München erfolgt fünf 
Jahre nach Fertigstellung der Baumaßnahmen.
Bei Baumaßnahmen, die innerhalb eines Haushaltsjah-
res abgeschlossen werden bzw. für den Schulbetrieb zur 
Verfügung stehen, erfolgt die Abrechnung im darauffol-
genden Haushaltsjahr. Ziffer 3.2.c) Satz 1, 2 und 4 gelten 
entsprechend.

c) Vorschüsse auf die Leistungen nach Nr. 3.2.a) werden 
entsprechend dem Baufortschritt als vorläufige Umlage 
in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festgesetzt. Sie 
werden nach Rechnungsstellung durch den Zweckverband 
fällig. Die Abschlagszahlungen sind in der Höhe nach 
entsprechend dem in Ziffer 3.2.a) festgelegten Verteiler-
schlüssel mit der Maßgabe zu bestimmen, dass sich der 
von den Verbandsgemeinden aufzubringende Anteil nach 
der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres richtet.
Auf einen Zinsausgleich wird verzichtet.

d) Bei Baumaßnahmen nach Ziffer 3.1.a), die innerhalb 
eines Haushaltsjahres abgeschlossen werden bzw. für den 
Schulbetrieb zur Verfügung stehen, erfolgt die Kostenver-
teilung gemäß Ziffer 3.2.c) Satz 3 und 4.

e) Die Kostentragung durch den Landkreis München für 
Baumaßnahmen nach Ziffer 3.1.b), deren Kosten 150.000 
€ (brutto) übersteigen, steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Landkreis München (Ausschuss für Bauen und Schulen) 
der Maßnahme vorab zustimmt.

§ 14
Deckung des laufenden Sachbedarfs

(1) Der laufende Sachbedarf umfasst den Aufwand für 
die Bewirtschaftung und den Unterhalt der Schulanlage – 
auch der Einheiten, die nicht schulaufsichtlich genehmigt 
sind, aber der Schule zur Nutzung überlassen werden, die 
Ersatzbeschaffung und die Ergänzung der Erstausstattung 
und deren Instandhaltung, den Aufwand für das Hausperso-
nal sowie die übrigen regelmäßigen wiederkehrenden Auf-
wendungen, die bei staatlichen weiterführenden Schulen 
nach den Bestimmungen des Schulfinanzierungsgesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung vom Schulaufwandsträger 
erbracht  werden müssen. Ferner zählen hierzu der not-
wendige Verwaltungsaufwand und die von den Verbands-
mitgliedern beschlossenen Aufwendungen außerhalb des 
Schulfinanzierungsgesetzes (sog. freiwillige Leistungen).

Die Kosten für die Ergänzung der Erstausstattung werden 
erstmals nach fünf Jahren, nachdem die erste Abschluss-
klasse die Schule verlassen hat, übernommen; bei Er-
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weiterungs- und Ersatzneubauten erstmals nach zehn 
Jahren, nachdem der Erweiterungs- bzw. Ersatzneubau in 
Betrieb genommen wurde. Zum laufenden Sachaufwand 
im Sinne dieser Satzung zählt ferner der notwendige Ver- 
waltungsaufwand (sämtlicher Personal- und Sachaufwand 
der Verbandssitzgemeinde, Honorarkosten für die externe 
Unterstützung im Rahmen des Bauunterhalts) des Zweck-
verbandes, der mit einer jährlichen Pauschale abgegolten 
wird.

(2) Die Verwaltungskostenpauschale wird auf 75.000 € 
je Schule für das Jahr 2016 festgesetzt. Dieser Betrag 
wird mit einem Steigerungssatz von jeweils 2 v. H. jährlich 
fortgeschrieben. Das Ergebnis wird kaufmännisch auf die 
nächsten vollen hundert Euro gerundet.

(3) Der durch Einnahmen (beispielsweise Gastschulbeiträ-
ge, Zuschüsse und Spenden Dritter) nicht gedeckte Bedarf 
wird vom Landkreis München getragen.

§ 15
Haushaltssatzung

Der Vorsitzende gibt den Entwurf der Haushaltssatzung 
rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat vor dem 
Beschluss über die Haushaltssatzung den Verbandsmit-
gliedern bekannt.

§ 16
Jahresrechnung und Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Rechnung der Ver-
bandsversammlung vor, die sie überprüft (örtliche Rech-
nungsprüfung) und dann feststellt. Die Prüfung kann auf 
Beschluss der Verbandsversammlung ein aus ihrer Mitte 
zu bestellender Rechnungsprüfungsausschuss vornehmen. 
Vor der Prüfung ist das Revisionsamt des Landkreises 
München zu hören.

(2) Nach Feststellung der Jahresrechnung beschließt die 
Verbandsversammlung gemäß Art. 102 GO in öffentlicher 
Sitzung auch über die Entlastung. Die Verpflichtung des 
Verbandsvorsitzenden, die überörtliche Rechnungsprüfung 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu veranlassen, 
bleibt davon unberührt.

§ 17
Kassenverwaltung

Für die Führung der Kassengeschäfte errichtet der Zweck-
verband eine eigene Kasse, die von der Stadt Unterschleiß-
heim geführt wird. Die zum Rechnungswesen gehörenden 
Aufgaben werden von der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes wahrgenommen.

§ 18
Auflösung des Zweckverbandes

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes erfolgt durch Be-
schluss der Verbandsversammlung, der einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl bedarf. 
Hierfür ist außerdem die Genehmigung der Regierung von 
Oberbayern erforderlich (Art. 48 Abs. 1 Nr. 3 KommZG).

(2) Zum Zeitpunkt der Auflösung des Zweckverbandes 
hat die Stadt Unterschleißheim dem Landkreis München 
sowie der Gemeinde Oberschleißheim eine Entschädigung 
(Zeitwert) für die auf den Schulgrundstücken vorhandenen 
baulichen Anlagen nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung 
an den Baukosten zu zahlen.

Zusätzlich erhält die Gemeinde Oberschleißheim eine 
Entschädigung, die ihrem Anteil an den Erwerbskosten an 
dem Grundstück, bezogen auf den durch ein Gutachten 
festzustellenden Zeitwert, entspricht. Im Übrigen regelt  
sich die Abwicklung nach Art. 47 KommZG.

(3) Bei Austritt eines Verbandsmitgliedes findet eine Ab-
wicklung (Art. 47 Abs. 6 Satz 2 KommZG) unter entspre-
chender Anwendung des § 18 Abs. 2 dieser Satzung statt.

§ 19
Änderung der Verbandssatzung

Der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außeror-
dentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern sowie die 
Änderung der Verbandsaufgabe bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Satzungsänderungen 
sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 20
Bekanntmachung

(1) Die Satzung und ihre Änderungen werden gemäß  
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 und Art. 48 Abs. 3 KommZG im Amts-
blatt der Regierung von Oberbayern bekannt gemacht.

(2) Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekannt-
machung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die 
Veröffentlichung nach Absatz 1 hinweisen.

(3) Die Veröffentlichung sonstiger Bekanntmachungen wird 
durch die Geschäftsordnung geregelt.

§ 21
Anwendbarkeit des KommZG

Soweit die Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, sind die Vorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit in der jeweils gültigen Fassung 
anzuwenden.
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§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Zweckverbandes 
vom 18. November 2010 (OBABl 2011 S. 24), geändert 
durch Satzung vom 10. Dezember 2013 (OBABl 2014 S. 
16), außer Kraft.

Unterschleißheim, 3. Februar 2016
Zweckverband „Staatliche weiterführende Schulen in 
Unterschleißheim“

Christoph Böck
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbandes vom 22. Feb-
ruar 2016 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie 
wird hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Neufassung der Verbandssatzung des 
Zweckverbands Staatliches Gymnasium Oberhaching

Vom 26. Januar 2016

Der Zweckverband Staatliches Gymnasium Oberhaching 
erlässt gemäß Art. 44 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) folgende Satzung:

A.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Staatliches Gymnasium Oberhaching“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Oberhaching.

§ 2 
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Grünwald, 
Oberhaching, Sauerlach und Taufkirchen, sowie der Land-
kreis München.
 
(2) Weitere Gebietskörperschaften können in den Zweck-
verband aufgenommen werden.

§ 3 
Aufgabe und Wirkungsbereich

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, für das staatliche 
Gymnasium Oberhaching den Aufwand nach dem jeweils 

geltenden Schulfinanzierungsgesetz zu tragen, soweit 
diese nicht vom Staat zu übernehmen ist.

(2) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
ergibt sich aus der Erfüllung seiner Aufgabe nach Absatz 1.

§ 4 
Gemeinnützigkeit

(1) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar nur den in § 3 dieser Satzung festgelegten gemein-
nützigen Zweck. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verbands-
mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige 
Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes.

(3) Die Verbandsmitglieder erhalten beim Ausscheiden aus 
dem Zweckverband oder bei der Auflösung des Zweckver-
bandes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 
den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen.

(4) Dem Zweckverband darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigen.

B. Verfassung und Verwaltung

§ 5 
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbandes sind

1. die Verbandsversammlung
2. der Verbandsvorsitzende

§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung, 
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) In die Verbandsversammlung entsendet jede Verbands-
gemeinde einen Verbandsrat und der Landkreis München 
insgesamt drei Verbandsräte. Sämtliche Verbandsräte 
haben jeweils eine Stimme.

(2) Sollte durch den Beitritt weiterer Verbandsmitglieder der 
Stimmenanteil des Landkreises München auf weniger als 
35 % der Gesamtstimmenzahl sinken, so ist im Wege der 
Satzungsänderung durch Erhöhung seiner Stimmenzahl 
der Stimmenanteil von mindestens 35 % wieder herzu-
stellen. 

(3) Sollte durch den Austritt von Verbandsmitgliedern der 
Stimmenanteil des Landkreises München auf mehr als  
45 % der Gesamtstimmenzahl steigen, so ist im Wege 
der Satzungsänderung durch Verminderung seiner Stim-
menzahl der Stimmenanteil von mindestens 35 % und 
höchstens 45 % wieder herzustellen.
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(4) Die Stimmen der Verbandsräte des Landkreises Mün-
chen können nur einheitlich abgegeben werden. Zu die-
sem Zweck haben sich die Verbandsräte des Landkreises 
München vor der Abstimmung über die Stimmabgabe zu 
einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ent-
scheidet die Mehrheit der anwesenden Verbandsräte des 
Landkreises München. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der Landrat, falls er Verbandsrat ist. Ist der Landrat nicht 
Verbandsrat, so entscheidet ein vom Landkreis München 
zu bestimmender Verbandsrat.

(5) Der Verbandsvorsitzende, der oder die Stellvertreter und 
die übrigen Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Soweit 
das KommZG es zulässt, erhalten sie eine Entschädigung. 
Auslagen werden ersetzt (Art. 30 Abs. 2 KommZG).

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsit-
zenden unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und 
der Zeit der Sitzung schriftlich einberufen. Die Ladungsfrist 
beträgt eine Woche und kann in dringenden Fällen auf 24 
Stunden gekürzt werden. Die Abkürzung der Frist auf weni-
ger als drei Tage ist auf Fälle unabweisbarer Notwendigkeit 
zu beschränken.

(2) Die Verbandsversammlung muss mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie ist ebenfalls einzuberufen, 
wenn es die Verbandsräte eines Verbandsmitgliedes unter 
Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich beantragen. 
Ebenso sind auf Antrag der Verbandsräte eines Verbands-
mitgliedes Beratungsgegenstände in die Tagesordnung 
nach Absatz 1 aufzunehmen.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist vom Verbandsvorsitzenden 
rechtzeitig unter Beifügung der Tagesordnung zu benach-
richtigen. Ihre Vertreter haben das Recht, an der Verbands-
versammlung teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort 
zu erteilen.

(4) Der für Schulangelegenheiten zuständige Referent des 
Landratsamtes München und der Schulleiter werden zu 
den Sitzungen eingeladen und angehört, sofern die Ver-
bandsversammlung nicht für den Einzelfall etwas anderes 
beschließt.

(5) Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden vom 
Verbandsvorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung 
von seinem Stellvertreter geleitet. Er bestimmt zur Aufnah-
me der Niederschrift einen Protokollführer, der nicht Mitglied 
der Verbandsversammlung sein muss.

§ 8 
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung hat über die Angelegen-
heiten des Zweckverbandes zu beschließen, soweit nicht 
der Verbandsvorsitzende zuständig ist. Der Verbandsver-
sammlung ist insbesondere vorbehalten:

1. Die Wahl des oder der stellvertretenden Verbandsitzen-
den aus der Mitte der Verbandsversammlung.

2. Der Beschluss über den Austritt und die Aufnahme von 
Verbandsmitgliedern.
 
3. Die Änderung der Verbandssatzung.
 
4. Die Auflösung des Zweckverbands.
 
5. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 
die Nachtragshaushaltssatzung, über Einwendungen gegen 
die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung.

6. Die Beschlussfassung über die Aufnahme von Krediten 
während der vorläufigen Haushaltsführung.

7. Die Beschlussfassung über den Finanzplan.

8. Die Festsetzung der Jahresrechnung und die Entlastung.

9. Der Erlass, die Änderung und die Aufhebung einer Ge-
schäftsordnung.

10. Der Abschluss von Kreditverträgen und ähnlichen 
Rechtsgeschäften.

11. Die Erteilung von Planaufträgen für die Errichtung, Er-
weiterung und wesentliche Veränderung der Schulanlage.

12. Die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit 
einem Wert von mehr als 60.000 €.

13. Der Beschluss über eine wiederkehrende außerschu-
lische Nutzung der Schulanlage.

14. Die Bestellung eines Geschäftsleiters.

(2) Beschlüsse nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 7 sowie 12 und 13 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl. 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind 
und die erschienenen stimmberechtigten Verbandsräte 
die Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmen haben. Wird 
wegen Beschlussunfähigkeit eine neue Verbandsver-
sammlung über denselben Gegenstand innerhalb von vier  
Wochen einberufen, so ist die Verbandsversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschluss-
fähig. Auf diese Folge ist in der Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in of-
fener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmen gefasst, soweit in dieser Satzung oder durch Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
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(3) Für Wahlen gilt Art. 33 Abs. 3 KommZG.

(4) Über die Verhandlung der Verbandsversammlung ist 
eine Ergebnisniederschrift zu führen und vom Verbandsvor-
sitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen. Abschriften 
der Niederschrift sind den Verbandsmitgliedern und der 
Aufsichtsbehörde zu übersenden.

§ 10 
Verbandsvorsitzender

(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige 1. Bürgermeister 
der Gemeinde Oberhaching. Sein oder seine Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt.

(2) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversamm-
lung zu den Sitzungen ein und bereitet ihre Beschlüsse vor. 
Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. 

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständig-
keit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
dem 1. Bürgermeister zukommen. Er vertritt den Zweck-
verband nach außen.

(4) Durch Beschluss der Verbandsversammlung können 
den Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 
2 KommZG und des § 8 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung 
weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung 
übertragen werden.

(5) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Ver-
bandsvorsitzende eines von der Verbandsversammlung zu 
ernennenden oder einzustellenden Geschäftsleiters und 
weiterer Hilfskräfte bedienen.

§ 11 
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. 
Diese wird vom Verbandsvorsitzenden geleitet, solange 
kein Geschäftsführer durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung bestellt ist. Die Geschäftsstelle unterstützt den 
Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen bei den 
laufenden Verwaltungsgeschäften.

(2) Nach Bestellung eines Geschäftsleiters können diesem 
durch Beschluss der Verbandsversammlung Zuständig-
keiten des Verbandsvorsitzenden zur selbständigen Erle-
digung übertragen werden. Der Geschäftsleiter nimmt an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung beratend teil. 

§ 11 a 
Dienstkräfte des Zweckverbands 

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Be-
amten zu sein.

(2) Die Verbandsversammlung ist zuständig, 

1. die Beamten des Zweckverbands zu ernennen, zu an-
deren Dienstherren abzuordnen oder zu versetzen, in den 
Ruhestand zu versetzen und zu entlassen.

2. die Beschäftigten des Zweckverbandes einzustellen, 
höher zu gruppieren und zu kündigen.

(3) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der  Beamten.

(4) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben an andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft überge-
hen, so sind die Beamten und Versorgungsempfänger des 
Zweckverbandes vom Landkreis zu übernehmen.

C. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 12 
Anzuwendende Vorschriften

(1) Soweit das KommZG nichts anderes bestimmt, gelten 
für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweck-
verbandes die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft 
entsprechend. 

(2) Der Zweckverband ist Mitglied beim Bayerischen Kom-
munalen Prüfungsverband. 

§ 13 
Deckung des einmaligen Aufwands (Herstellungsaufwand)

(1) Die Gemeinde Oberhaching stellt das erschlossene 
Schulgrundstück zur Verfügung und bestellt dem Zweck-
verband zur Errichtung der Schulanlage ein Erbbaurecht 
für die Dauer von 99 Jahren. In den Erbbaurechtsvertrag ist 
ein Vorrecht des Erbbauberechtigten auf Erneuerung des 
Erbbaurechts nach dessen Ablauf (§§ 2 Nr. 6, 31 Erbbau-
VO) aufzunehmen. Außerdem ist im Erbbaurechtsvertrag 
ein Heimfall im Sinne §§ 2 Nr. 4, 32 ErbbauVO für den 
Fall zu regeln, dass der Zweckverband aufgelöst wird. 
Schließlich muss der Erbbaurechtsvertrag zu Gunsten des 
Zweckverbandes bzw. dessen übriger Mitglieder für den 
Fall des Zeitablaufs ohne Erneuerung des Erbbaurechts 
(§ 27 ErbbauVO) eine Entschädigung und für den Fall 
des Heimfalls (§ 32 ErbbauVO) eine Vergütung jeweils in 
der Höhe des Zeitwerts der Schulanlage vorsehen (siehe 
auch § 18).

(2) Zum einmaligen Aufwand einer Schulanlage zählen die 
Kosten für Neu- und Ersatzneubauten, Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen, sowie Generalsanierungen, Aufwen-
dungen für Container und Raumanmietungen, Kosten der 
Erstausstattung und das Schulgrundstück.

(3) Soweit die Gesamtkosten für den einmaligen Aufwand 
nicht durch Zuschüsse, Beihilfen oder freiwillige Leistun-
gen irgendwelcher Art gedeckt werden, sind sie von den 
Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:
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1. Der Landkreis München trägt
 
1.1. 30 % der zuweisungsfähigen Baukosten nach den 
Richtlinien für die staatlichen Beihilfen zu kommunalen 
Baumaßnahmen; das gilt für die erstmalige Errichtung einer 
Schule, für Erweiterungsbauten (bauliche Erweiterung der 
Nutzfläche einer bestehenden Schule), Ersatzneubauten 
und Generalsanierungen.
Das Schulgrundstück muss ohne finanzielle Beteiligung 
des Landkreises eingebracht werden.

1.2. 100 % der tatsächlichen Baukosten für Umbaumaß-
nahmen und energetisch begründete Baumaßnahmen 
sowie der erforderlichen Aufwendungen für Container und 
Raumanmietung und der Abbruchkosten.

1.3. 50 % der Zinsen für Zwischenfinanzierungen, die we-
gen nicht rechtzeitiger Gewährung staatlicher Zuschüsse 
vom Zweckverband aufgenommen werden müssen.

2. Die Verbandsgemeinden tragen die übrigen Kosten des 
einmaligen Aufwandes im Sinne des Absatzes 2.

2.1. Die Abrechnung über die Kosten erfolgt fünf Jahre 
nachdem die Baumaßnahme nach Ziffer 1.1 dem Schul-
betrieb zur Verfügung gestellt wird nach folgendem Ver-
teilerschlüssel:

Jede Verbandsgemeinde trägt den Kostenanteil, der sich 
aus dem Verhältnis der Gesamtschülerzahl ihrer Gemeinde 
in den vorangegangenen fünf Schuljahren zu der Gesamt-
schülerzahl aller Verbandsgemeinden im selben Zeitraum 
errechnet. Zur Ermittlung der Gesamtschülerzahlen sind 
die jeweils am 1. Oktober des laufenden Schuljahres vor-
handenen Schülerzahlen zu addieren.

2.2. Die Abrechnung über die Kosten der Baumaßnahme 
nach Ziffer 1.2 mit dem Landkreis München erfolgt fünf 
Jahre nach Fertigstellung der Baumaßnahme.
Bei Baumaßnahmen, die innerhalb eines Haushaltsjahres 
abgeschlossen werden bzw. für den Schulbetrieb zur Ver-
fügung stehen, erfolgt die Abrechnung im darauffolgenden 
Haushaltsjahr. 
Ziffer 2.4 Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

2.3. Werden bei dieser Abrechnung Über- oder Unterzah-
lungen der einzelnen Verbandsgemeinden festgestellt, so 
wird ein Zinsausgleich in Höhe des Prozentsatzes vorge-
nommen, der 3 % über dem Mittelwert der Diskontsätze 
liegt, die im Gesamtabrechnungszeitraum gegolten haben.

2.4. Vorschüsse auf die Leistungen nach Ziffer 2.1 und 2.2 
werden entsprechend dem Baufortschritt als vorläufige 
Umlagen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festge-
setzt. Sie werden nach Inrechnungstellung durch den 
Zweckverband fällig. Die Abschlagszahlungen sind der 
Höhe nach entsprechend dem in Ziffer 2.1 festgelegten 
Verteilerschlüssel mit der Maßgabe zu bestimmen, dass 
sich der von der Verbandsgemeinde aufzubringende Anteil 
nach der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres richtet.

2.5. Die Verbandsgemeinden tragen die nach Abzug der 
staatlichen Schuldendienstbeihilfe und des Anteils des 
Landkreises München verbleibenden Kosten für den Schul-
dendienst. Die Aufteilung erfolgt für den Tilgungsaufwand 
gemäß Ziffer 2.1, für den Zinsaufwand gemäß Ziffer 2.4 
Satz 3.

2.6. Bei Baumaßnahmen nach Ziffer 1.1, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres abgeschlossen werden bzw. für den Schul-
betrieb zur Verfügung stehen, erfolgt die Kostenverteilung 
gemäß Ziffer 2.4 Satz 3.

2.7. Die Kostentragung durch den Landkreis München für 
Baumaßnahmen nach Ziffer 1.2, deren Kosten 150.000 € 
(brutto) übersteigen, steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Landkreis München (Ausschuss für Bauen und Schulen) 
der Maßnahme vorab zustimmt.

§ 14 
Deckung des laufenden Aufwands

(1) Der laufende Sachbedarf umfasst den Aufwand für die 
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage – auch 
der Einheiten, die nicht schulaufsichtlich genehmigt sind, 
aber der Schule zur Nutzung überlassen werden –, die 
Ersatzbeschaffung und die Ergänzung der Erstausstattung 
und deren Instandhaltung, den Aufwand für das Hausper-
sonal sowie die übrigen regelmäßig wiederkehrenden Auf-
wendungen, die bei staatlichen weiterführenden Schulen 
nach den Bestimmungen des Schulfinanzierungsgesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung vom Schulaufwandsträger 
erbracht werden müssen. Ferner zählen hierzu der not-
wendige Verwaltungsaufwand und die von den Verbands-
mitgliedern beschlossenen Aufwendungen außerhalb des 
Schulfinanzierungsgesetzes (sog. freiwillige Leistungen).

Die Kosten für die Ergänzung der Erstausstattung werden 
erstmals nach fünf Jahren, nachdem die erste Abschluss-
klasse die Schule verlassen hat, übernommen; bei Erwei-
terungs- und Ersatzneubauten erstmals nach zehn Jahren, 
nachdem der Erweiterungs- bzw. Ersatzneubau in Betrieb 
genommen wird.

Zum laufenden Sachbedarf im Sinne dieser Satzung zählt 
ferner der notwendige Verwaltungsaufwand (sämtlicher 
Personal- und Sachaufwand der Verbandssitzgemeinde, 
Honorarkosten für die externe Unterstützung im Rahmen 
des Bauunterhalts) des Zweckverbandes, der mit einer 
jährlichen Pauschale abgegolten wird.

(2) Die Verwaltungspauschale wird auf 75.000 Euro im Jahr 
2016 festgesetzt. Dieser Betrag wird mit einem Steige-
rungssatz von jeweils 2 vom Hundert jährlich fortgeschrie-
ben. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf die nächsten vollen 
hundert Euro zu runden.

(3) Der durch Einnahmen (beispielsweise Gastschulbeiträ-
ge, Zuschüsse und Spenden Dritter) nicht gedeckte Bedarf 
wird vom Landkreis München getragen.
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§ 15 
Haushaltssatzung

Der Verbandsvorsitzende gibt den Entwurf der Haushalts-
satzung rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat vor 
dem Beschluss über die Haushaltssatzung, den Verbands-
mitgliedern bekannt.

§ 16 
Jahresrechnung und Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Rechnung der Ver-
bandsversammlung vor, die sie überprüft (örtliche Rech-
nungsprüfung) und dann feststellt. Die Prüfung kann auf 
Beschluss der Verbandsversammlung der aus ihrer Mitte 
zu bestellende Rechnungsprüfungsausschuss vornehmen. 
Vor der Prüfung ist das Revisionsamt des Landkreises 
München zu hören.

(2) Ist die Rechnung festgestellt, so veranlasst der Ver-
bandsvorsitzende die überörtliche Rechnungsprüfung. Auf- 
grund ihres Ergebnisses beschließt die Verbandsversamm-
lung endgültig über die Entlastung.

§ 17 
Kassenverwaltung

Die Kassengeschäfte des Verbandes, einschließlich der 
Erstellung der Rechnung und des Jahresabschlusses 
werden von der Gemeinde Oberhaching wahrgenommen.

D. Sonstiges

§ 18 
Auflösung des Zweckverbands
 
(1) Wird der Zweckverband aufgelöst, so ist der gemäß 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 dieser Satzung  bzw. aus Anlass des 
Zeitablaufs oder des Heimfalls von der Gemeinde Oberha-
ching zu leistende Entschädigungsbetrag auf die übrigen 
Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung 
an den Baukosten zu verteilen. 

(2) Im Übrigen regelt sich die Auflösung und Abwicklung 
nach Art. 46, 47 KommZG.

§ 19
Änderung der Verbandssatzung

Der Beitritt, der Austritt, der Anschluss und die außerordent-
liche Kündigung von Verbandsmitgliedern, sowie die Än-
derung der Verbandsaufgabe bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Sonstige Satzungsänderungen sind 
der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 20 
Bekanntmachung

(1) Diese Satzung und ihre Änderungen werden gemäß Art. 
21 Abs. 1 Satz 1 und Art. 48 Abs. 4 KommZG im Amtsblatt 
der Regierung von Oberbayern amtlich bekannt gemacht. 

(2) Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekannt-
machung ihrer Satzung vorgesehenen Form auf die Ver-
öffentlichung nach Absatz 1 hinweisen.

(3) Die Veröffentlichung sonstiger Bekanntmachungen wird 
durch die Geschäftsordnung geregelt.

§ 21 
Anwendbarkeit des KommZG

Soweit diese Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, sind die Vorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden.

§ 22 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016  in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Januar 2003 (OBABl S. 63), geändert 
durch Satzung vom 7. Mai 2007 (OBABl S. 114), außer Kraft

Oberhaching, 26. Januar 2016
Zweckverband Staatliches Gymnasium Oberhaching

Stefan Schelle
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbands vom 28. Januar 
2016 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht. 
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Neufassung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium 
Unterhaching 

Vom 16. Februar 2016

Der Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium 
Unterhaching erlässt folgende Satzung:

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unterhaching.

§ 2
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind

a) die Gemeinde Unterhaching 
b) der Landkreis München
c) die Gemeinde Taufkirchen

(2) Weitere Gebietskörperschaften können in den Zweck-
verband aufgenommen werden.

§ 3
Aufgabe und Wirkungskreis

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, für ein staatliches 
Gymnasium in Unterhaching die erforderlichen Gebäude 
zu schaffen sowie den Aufwand nach dem jeweils gelten-
den Schulfinanzierungsgesetz zu tragen. Die Schule soll 
Schüler beiderlei Geschlechts, insbesondere aus den Ge-
meinden Unterhaching und Taufkirchen und dem Landkreis 
München aufnehmen.

(2) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
ergibt sich aus der Erfüllung seiner Aufgabe nach Ab- 
satz 1.

§ 4
Gemeinnützigkeit

(1) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar nur den in § 3 dieser Satzung festgelegten gemein-
nützigen Zweck. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verbands-
mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes.
(3) Die Verbandsmitglieder erhalten beim Ausscheiden aus 

dem Zweckverband oder bei der Auflösung des Zweckver-
bandes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 
den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen.

(4) Der Zweckverband darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Verbandszweck fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

(5) Bei Auflösung des Zweckverbandes ist das Vermögen 
für steuerlich begünstigte Zwecke zu verwenden. Ein künf-
tiger Beschluss des Zweckverbandes über die Verwendung 
des Vermögens darf erst nach Einwilligung des Finanzam-
tes ausgeführt werden.

B. Verfassung und Verwaltung

§ 5
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbandes sind

a) die Verbandsversammlung 
b) der Verbandsvorsitzende
c) der Verbandsausschuss

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung, 
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) In die Verbandsversammlung entsendet die Gemeinde 
Unterhaching vier, die Gemeinde Taufkirchen drei, und der 
Landkreis München vier Verbandsräte.

(2) Die Verbandsräte der Gemeinden Unterhaching und 
Taufkirchen und des Landkreises München haben je eine 
Stimme in der Verbandsversammlung. Die Stimmen der 
Verbandsräte des Landkreises München können nur 
einheitlich abgegeben werden. Zu diesem Zweck haben 
sich die Verbandsräte des Landkreises München vor der 
Abstimmung über die Art der Stimmabgabe zu einigen. 
Kommt die Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Verbandsräte des Landkreises 
München. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Landrat, 
falls er Verbandsrat ist; ist der Landrat nicht Verbandsrat, so 
entscheidet ein vom Landkreis München zu bestimmender 
Verbandsrat.

(3) Der Verbandsvorsitzende, Stellvertreter und die übrigen 
Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Ihre Entschädigung 
richtet sich nach Art. 30 Abs. 2 KommZG.

(4) Für die Amtszeit der Verbandsräte gilt die Regelung 
des Art. 31 Abs. 4 KommZG.

§ 7
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsit-
zenden unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und 
der Zeit der Sitzung schriftlich oder elektronisch einberufen. 
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Die Einladung muss so rechtzeitig erfolgen, dass zwischen 
ihrem Zugang und dem Tag der Sitzung ein Zeitraum von 
mindestens einer Woche liegt. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden ab-
kürzen; die Abkürzung der Frist auf weniger als drei Tage 
ist auf Fälle unabweisbarer Notwendigkeit zu beschränken.

(2) Die Verbandsversammlung muss mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie muss ferner einberufen wer-
den, wenn es ein Drittel der Verbandräte unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt. Ebenso können diese 
Verbandsräte beantragen, dass bestimmte Beratungsge-
genstände in die Einladung nach Absatz 1 aufgenommen 
werden.

(3) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde haben das Recht, 
an der Verbandsversammlung teilzunehmen. Auf Antrag 
ist ihnen das Wort zu erteilen.

(4) Der für Schulangelegenheiten zuständige Referent 
des Landratsamtes München und der Schulleiter können 
zu den Sitzungen eingeladen und dort angehört werden.

(5) Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden vom 
Verbandsvorsitzenden oder – im Falle seiner Verhinderung 
– vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden geleitet. Er 
bestimmt zur Aufnahme der Niederschrift einen Protokoll-
führer, der nicht Mitglied der Verbandsversammlung sein 
muss.

§ 8
Zuständigkeiten der Verbandsversammlung

(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der 
Verbandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht nach 
dem KommZG, der Verbandssatzung oder den besonderen 
Beschlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvor-
sitzende, der Verbandsausschuss oder ein Geschäftsleiter 
selbstständig entscheidet.

(2) Folgende Angelegenheiten können nicht auf den Ver-
bandsvorsitzenden, den Verbandsausschuss, einen ande-
ren beschließenden Ausschuss oder einem Geschäftsleiter 
übertragen werden:

1.) die Entscheidung über die Errichtung und die wesent-
liche Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden 
Einrichtungen;

2.) die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen;

3.) Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 
die Nachtragshaushaltssatzungen, über Einwendungen 
gegen die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushalts-
satzungen sowie die Beschlussfassung über die Aufnahme 
von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haus-
haltsführung;

4.) die Beschlussfassung über den Finanzplan;

5.) die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-
abschlusses und die Entlastung;

6.) die Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden, 
die Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses 
und die Festsetzung von Entschädigungen;

7.) die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-
schüsse;

8.) der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung;

9.) die Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
bandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes und 
die Bestellung von Abwicklern;

10.)   die Bestellung und Abberufung eines Geschäftsleiters;

11.)  der Beschluss über eine wiederkehrende, außerschu-
lische Benutzung der Schulanlagen;

12.)   der Abschluss von Darlehensverträgen und verwand-
ten Rechtsgeschäften;

13.)  die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit 
einem Wert von mehr als 250.000 €.

(3) Beschlüsse nach Absatz 2 Nummern 1, 3, 9 und 13 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl.

§ 8a
Zuständigkeit des Verbandsausschusses

Der Verbandsauschuss ist zuständig für die Vergabe von 
Bauaufträgen und Leistungen mit einem Wert zwischen 
60.000 € und 250.000 € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer), 
soweit diese nicht die Verbandsversammlung beschließt.

§ 9
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind 
und die erschienenen stimmberechtigten Verbandsräte 
die Mehrheit der Stimmen haben. Wird wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, eine neue Verbands-
versammlung über denselben Gegenstand innerhalb von 
vier Wochen einberufen, so ist die Verbandsversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Stimmen gefasst, soweit in dieser Satzung oder durch 
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Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(3) Für Wahlen gilt Art. 33 Abs. 3 KommZG.

(4) Über die Verhandlungen der Verbandsversammlung 
ist eine Ergebnisniederschrift aufzunehmen und vom Ver-
bandsvorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen. 
Abschriften der Niederschrift sind den Verbandsmitglie-
dern, den Verbandsräten und der Aufsichtsbehörde zu 
übersenden.

§ 10
Verbandsvorsitzender

(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige erste Bürger-
meister der Gemeinde Unterhaching. Sein oder seine Stell-
vertreter werden aus der Mitte der Verbandsversammlung 
gewählt.

(2) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsver-
sammlung zu den Sitzungen ein und bereitet ihre Beschlüs-
se vor. Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung.

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zustän-
digkeit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-
nung dem ersten Bürgermeister zukommen. Er vertritt den 
Zweckverband nach außen.

(4) Durch Beschluss der Verbandsversammlung können 
dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 
KommZG und des § 8 Abs. 2 dieser Satzung weitere An-
gelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen 
werden.

(5) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Ver-
bandsvorsitzende eines von der Verbandsversammlung zu 
ernennenden oder einzustellenden Geschäftsleiters und 
weiterer Hilfskräfte bedienen.

§10a
Verbandsausschuss

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. 
Die Verbandsversammlung entsendet jeweils einen Ver-
treter eines Verbandsmitgliedes in den Ausschuss. Die 
Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter müssen der 
Verbandsversammlung als Verbandsrat angehören und 
werden durch die Verbandsversammlung ernannt. Über 
den Ausschussvorsitz bestimmt die Verbandsversammlung.

(2) Die Bestellung der Ausschussmitglieder gilt für die 
Dauer der Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Die 
Bestellten können nur aus wichtigen Gründen von der 
Verbandsversammlung abberufen werden.

(3) Jedes Ausschussmitglied hat im Ausschuss dieselbe 
Stimmenanzahl wie das von ihm vertretene Verbandsmit-
glied in der Verbandsversammlung.

§ 10b
Einberufung des Verbandsausschusses

(1) Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsaus-
schusses gelten die Bestimmungen für die Verbandsver-
sammlung entsprechend.

(2) Die Ladungsfrist bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der 
Verbandssatzung.

§ 11
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die 
Geschäftsstelle wird vom Verbandsvorsitzenden geleitet, 
solange kein Geschäftsleiter durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung bestellt ist. Die Geschäftsstelle unter-
stützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen 
bei den laufenden Verwaltungsgeschäften.

(2) Nach Bestellung eines Geschäftsleiters können diesem 
durch Beschluss der Verbandsversammlung Zuständig-
keiten des Verbandsvorsitzenden zur selbstständigen 
Erledigung übertragen werden. Der Geschäftsleiter nimmt 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung beratend teil.

§ 11a
Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von 
Beamten zu sein. 

(2) Die Verbandsversammlung ist zuständig,

a) die Beamten des Zweckverbandes zu ernennen, zu 
anderen Dienstherren abzuordnen oder zu versetzen, in 
den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen;

b) die Beschäftigten des Zweckverbandes ab der Entgelt-
gruppe 9 einzustellen, höherzugruppieren und zu kündigen

(3) Die Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 werden vom Ver-
bandsvorsitzenden eingestellt, eingruppiert und entlassen.

(4) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der Beamten.

(5) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben auf eine andere juristische Person 
des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft über-
gehen, so sind die Beamten und Versorgungsempfänger 
des Zweckverbandes vom Landkreis zu übernehmen.
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C. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 12
Anzuwendende Vorschriften

Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, gelten für 
die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverban-
des die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entspre-
chend. Der Zweckverband ist Mitglied des Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverbandes.

§ 13
Deckung des einmaligen Aufwandes

(1) Die Gemeinde Unterhaching stellt das erschlossene 
Schulgrundstück zur Verfügung. 

(2) Zum einmaligen Aufwand einer Schulanlage zählen die 
Kosten für Neu- und Ersatzneubauten, Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen sowie Generalsanierungen, Aufwen-
dungen für Container und Raumanmietungen, Kosten der 
Erstausstattung und das Schulgrundstück.

(3) Soweit die Gesamtkosten für den einmaligen Aufwand 
nicht durch Zuschüsse, Beihilfen und freiwillige Leistungen 
irgendwelcher Art gedeckt werden, sind sie von den Ver-
bandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

a) Der Landkreis München trägt:

aa) 30 % der zuweisungsfähigen Baukosten nach den 
Richtlinien für die staatlichen Beihilfen zu kommunalen 
Baumaßnahmen; das gilt für die erstmalige Errichtung 
einer Schule, für Erweiterungsbauten (bauliche Erweite-
rung der Nutzfläche einer bestehenden Schule), Ersatz-
neubauten und Generalsanierungen; 
Das Schulgrundstück muss ohne finanzielle Beteiligung 
des Landkreises eingebracht werden.

bb) 100 % der tatsächlichen Baukosten für Umbaumaß-
nahmen und energetisch begründete Baumaßnahmen 
sowie der erforderlichen Aufwendungen für Container und 
Raumanmietungen und der Abbruchkosten;

cc) 50 % der Zinsen für Zwischenfinanzierungen, die we-
gen nicht rechtzeitiger Gewährung staatlicher Schulddienst-
beihilfen oder staatlicher Zuschüsse vom Zweckverband 
aufgenommen werden müssen;

b) Die Verbandsgemeinden tragen die übrigen Kosten 
des einmaligen Aufwandes im Sinne des Absatzes 2.

c) Die Abrechnung über die Kosten erfolgt fünf Jahre 
nachdem die Baumaßnahme nach Absatz 3 Buchstabe 
a) aa) dem Schulbetrieb zur Verfügung gestellt wird nach 
folgendem Verteilerschlüssel: Jede Verbandsgemeinde 
trägt den Kostenanteil, der sich aus dem Verhältnis der 
Gesamtschülerzahl ihrer Gemeinde in den vergangenen 
fünf Schuljahren zu der Gesamtschülerzahl aller Verbands-

gemeinden im selben Zeitraum errechnet. Zur Ermittlung 
der Gesamtschülerzahlen sind die jeweils am amtlichen 
Stichtag (1. Oktober) des laufenden Schuljahres vorhan-
denen Schülerzahlen zu addieren.

d) Die Abrechnung über die Kosten der Baumaßnah-
men nach Absatz 3 Buchstabe a) bb) mit dem Landkreis 
München erfolgt fünf Jahre nach Fertigstellung der Bau-
maßnahme. Bei Baumaßnahmen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres abgeschlossen werden bzw. für den 
Schulbetrieb zur Verfügung stehen, erfolgt die Abrech-
nung im darauffolgenden Haushaltsjahr. 
Absatz 4 Satz 1, 3 und 4 gelten entsprechend.

(4)  Die Verbandsmitglieder haben im Vorgriff auf ihre 
endgültigen Leistungen nach dem Absatz 3 Abschlags-
zahlungen zu leisten.
Die Abschlagszahlungen sind in der Höhe nach entspre-
chend dem in Absatz 3  Buchstabe c) festgelegten Vertei-
lerschlüssel mit der Maßgabe zu bestimmen, dass sich der 
von den Verbandsgemeinden aufzubringende Anteil nach 
der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres richtet.
Die Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Bau-
fortschritt als vorläufige Umlagen in der Haushaltssatzung 
für jedes Jahr festgesetzt. Sie werden mit der Inrechnung- 
stellung durch den Zweckverband fällig.

(5) Bei Baumaßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe a) aa), 
die innerhalb eines Haushaltsjahres abgeschlossen werden 
bzw. für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Kostenverteilung gemäß Absatz 4 Satz 2.

(6) Die Kostentragung durch den Landkreis München für 
Baumaßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe a) bb), deren 
Kosten 150.000 € (brutto) übersteigen, steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Landkreis München (Ausschuss für 
Bauen und Schulen) der Maßnahme vorab zustimmt.

§ 14
Deckung des laufenden Sachbedarfs

(1) Der laufende Sachbedarf umfasst den Aufwand für die 
Bewirtschaftung und den Unterhalt der Schulanlage – auch 
der Einheiten, die nicht schulaufsichtlich genehmigt sind, 
aber der Schule zur Nutzung überlassen werden –, die 
Ersatzbeschaffung und die Ergänzung der Erstausstattung 
und deren Instandhaltung, den Aufwand für das Hausper-
sonal sowie die übrigen regelmäßig wiederkehrenden Auf-
wendungen, die bei staatlichen weiterführenden Schulen 
nach den Bestimmungen des Schulfinanzierungsgesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung vom Schulaufwandsträger 
erbracht werden müssen. Ferner zählen hierzu der not-
wendige Verwaltungsaufwand und die von den Verbands-
mitgliedern beschlossenen Aufwendungen außerhalb des 
Schulfinanzierungsgesetzes (sog. freiwillige Leistungen).

Die Kosten für die Ergänzung der Erstausstattung werden 
erstmals nach fünf Jahren, nachdem die erste Abschluss-
klasse die Schule verlassen hat, übernommen; bei Erwei-
terungs- und Ersatzneubauten erstmals nach zehn Jahren, 
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nachdem der Erweiterungs- bzw. Ersatzneubau in Betrieb 
genommen wurde.

Zum laufenden Sachbedarf im Sinne dieser Satzung zählt 
ferner der notwendige Verwaltungsaufwand (sämtlicher 
Personal- und Sachaufwand der Verbandssitzgemeinde, 
Honorarkosten für die externe Unterstützung im Rahmen 
des Bauunterhalts) des Zweckverbandes, der mit einer 
jährlichen Pauschale abgegolten wird.

(2) Die Verwaltungspauschale wird auf 75.000 € im Jahr 
2016 festgesetzt. Die Pauschale wird jährlich mit einem 
Steigerungssatz von 2 % fortgeschrieben. Das Ergebnis 
ist kaufmännisch auf die nächsten vollen hundert Euro 
aufzurunden.

(3) Der durch Einnahmen (beispielsweise Gastschulbei-
träge, Zuschüsse und Spenden Dritter) nicht gedeckte 
laufende Bedarf wird vom Landkreis München getragen.

§ 15
Haushaltssatzung

Der Entwurf ist rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat 
vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den 
Verbandsmitgliedern und den Verbandsräten zuzuleiten.

§ 16
Jahresrechnung und Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Rechnung der Ver-
bandsversammlung vor, die sie überprüft (örtliche Rech-
nungsprüfung) und dann feststellt. Die Prüfung kann auf 
Beschluss der Verbandsversammlung ein aus ihrer Mitte 
zu wählender Ausschuss vornehmen. Vor der Prüfung ist 
das Revisionsamt des Landkreises München zu hören. Die 
festgestellte Rechnung braucht nicht öffentlich aufgelegt zu 
werden.

(2) Nach Feststellung der Jahresrechnung beschließt die 
Verbandsversammlung gemäß Art. 102 GO in öffentlicher 
Sitzung auch über die Entlastung. Die Verpflichtung, die 
überörtliche Rechnungsprüfung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veranlassen, bleibt hiervon unberührt.

§ 17
Kassenverwaltung

Zum Kassenverwalter wird der jeweilige Kassenverwalter 
der Gemeinde Unterhaching bestellt. 
Er nimmt folgende Kassengeschäfte wahr:
Führung der Konten des Zweckverbands. Zeichnungsbe-
rechtigt sind dafür jeweils zwei Mitarbeiter der Gemein-
dekasse.

D. Sonstiges

§ 18
Auflösung des Zweckverbands

(1) Die Auflösung des Zweckverbands erfolgt durch Be-
schluss der Verbandsversammlung, der einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl bedarf. 
Hierfür ist außerdem die Genehmigung der Regierung 
von Oberbayern erforderlich (Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
KommZG).

(2) Zum Zeitpunkt der Auflösung des Zweckverbandes hat 
die Gemeinde Unterhaching dem Landkreis München und 
der Gemeinde Taufkirchen eine Entschädigung (Zeitwert) 
für die auf dem Schulgrundstück vorhandenen baulichen 
Anlagen nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an den 
Baukosten zu zahlen. Im Übrigen regelt sich die Auflösung 
und die Abwicklung nach Art. 46 und Art. 47 KommZG.

§ 19
Änderungen der Verbandssatzung

Der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außeror-
dentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern, sowie die 
Änderung der Verbandsaufgabe bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Satzungsänderungen 
sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 20
Bekanntmachung

(1) Diese Satzung und ihre Änderungen werden gemäß 
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 und Art. 48 Abs. 3 KommZG im Ober-
bayerischen Amtsblatt amtlich bekannt gemacht.

(2) Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekannt-
machung ihrer Satzung vorgesehenen Form auf die Ver-
öffentlichung nach Absatz 1 hinweisen.

(3) Die Veröffentlichung sonstiger Bekanntmachungen 
wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

§ 21
Anwendbarkeit des KommZG

Soweit diese Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, sind die Vorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden.

§ 22
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Zweckverbands 
Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2012 (OBABl 
S. 84) außer Kraft.
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Zweckvereinbarung zwischen dem Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland, Prof.-Max-
Lange-Platz 9, 83646 Bad Tölz, vertreten durch den 
Verbandsvorsitzenden Josef Janker und der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Aßling für die Gemeinde 
Aßling, Landkreis Ebersberg, Bahnhofstraße 1, 85617 
Aßling, vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzen-
den Hans Fent

Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) schließen die 
oben genannten Körperschaften folgende Zweckverein-
barung:

§ 1 
Aufgabe

Die VG Aßling ist im Gemeindegebiet von Aßling gemäß  
§ 88 Abs. 3 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) neben 
den Dienststellen der Bayerischen Landespolizei zuständig 
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 

Dies betrifft Verstöße, die im ruhenden Verkehr festgestellt 
werden, und Verstöße gegen Vorschriften über die zuläs-
sige Geschwindigkeit von Fahrzeugen sowie die weitere 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 24 StVG (Bußgeldstelle).

§ 2 
Übertragung der Aufgabe und hoheitlichen Befugnisse

(1) Die VG Aßling überträgt im Rahmen der Aufgaben der 
kommunalen Verkehrsüberwachung nach 

•	 § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verbandssatzung 
 (= Verstöße im ruhenden Verkehr)

alle Aufgaben einschließlich der weiteren Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie alle hierfür not-
wendigen hoheitlichen Befugnisse auf den Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland.

(2) Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit 
Oberland führt diese Aufgabe nach Maßgabe der für die 
Landespolizei geltenden Vorschriften durch.

§ 3 
Zusammenarbeit

(1) Die Einsatzzeiten, Einsatzorte und die näheren Einzel-
heiten der Durchführung der Verkehrsüberwachung werden 
zwischen den beteiligten Körperschaften in einvernehmli-
cher Absprache festgelegt.

(2) Die erforderliche Vereinbarung mit dem Polizeipräsidium 
Oberbayern Nord zur räumlichen und zeitlichen Abgren-
zung der beiderseitigen Tätigkeit bei der Durchführung der 
kommunalen Verkehrsüberwachung trifft die VG Aßling.

§ 4 
Kostenregelung

Die Kostenregelung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 2 der 
Verbandssatzung vom 11. Januar 2007 in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 5 
Dauer der Zweckvereinbarung, Kündigung

(1) Diese Vereinbarung gilt auf die Dauer von zwei Jahren.  
 
Eine nochmalige Verlängerung der Zweckvereinbarung 
ist nicht möglich, da mit Ablauf dieser Zweckvereinbarung 
die Gesamtdauer von zwei Jahren einer Mitwirkung über 
eine Zweckvereinbarung ausgeschöpft ist. (§ 6 Abs. 3 der 
Verbandssatzung).

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Bad Tölz, 11. Februar 2016 
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland

Josef Janker
Verbandsvorsitzender 

Aßling, 11. Februar 2016
Verwaltungsgemeinschaft Aßling

Hans Fent
Gemeinschaftsvorsitzender

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende Zweck-
vereinbarung mit Schreiben vom 12. Februar 2016 gemäß 
Art. 12 Abs. 2 KommZG genehmigt. Die Zweckvereinba-
rung wird hiermit gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.

Unterhaching, 16. Februar 2016
Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium
Unterhaching

Wolfgang Panzer
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober- 
bayern mit Schreiben des Zweckverbands vom 17. Februar 
2016 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 KommZG amtlich bekannt 
gemacht.

Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 6 / 201651 



ZWECKVERBAND ABFALLVERWERTUNG SÜDOST-
BAYERN

Haushaltssatzung des Zweckverbands Abfallverwer-
tung Südostbayern für das Haushaltsjahr 2016

I.

Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 und 2 sowie Art. 26 Abs. 1 
KommZG in Verbindung mit Art. 57 ff. LKrO und § 33 
Verbandssatzung erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 30.220.000 €
in den Aufwendungen mit 30.220.000 €

und im Vermögensplan
in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit  5.117.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Eine Schuldendienstumlage für die Aufwendungen für Zins- 
und Tilgungsleistungen für die Errichtung der Anlagen wird 
nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
3.900.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in 
Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang beim 
Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern, Bruck 110, 
84508 Burgkirchen während der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsichtnahme auf.

Burgkirchen, 9. Februar 2016
Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern

Erwin Schneider
Landrat, Verbandsvorsitzender

DONAUMOOS-ZWECKVERBAND

Haushaltssatzung des Donaumoos-Zweckverbands für 
das Haushaltsjahr 2016

I.

Aufgrund des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt der Donaumoos-Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 536.300 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.930.935 €

ab.

§ 2

Zur Vorfinanzierung des Grunderwerbs 2016 ist ein Kredit 
für Investitionen von 630.000 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind 
nicht vorgesehen.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-
ten Bedarfs, der nach Bestimmungen der Zweckverbands-
satzung umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 
150.000 € (Umlagesoll) festgelegt.
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Die Umlagebeträge für die Verbandsumlage werden wie 
folgt festgesetzt:

Bezirk Oberbayern 37.500 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 37.500 €
Gemeinde Karlshuld 21.000 €
Gemeinde Karlskron 21.000 €
Gemeinde Königsmoos 21.000 €
Markt Pöttmes 6.000 €
Wasserverband I 1.500 €
Wasserverband II 1.500 €
Wasserverband III 1.500 €
Wasserverband IV 1.500 €

Verbandsumlage gesamt: 150.000 €

(2) Gemäß § 17a der Verbandssatzung kann der Donau-
moos-Zweckverband eine Sonderumlage für Investitionen 
erheben. Die Höhe wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 
70.000 € (Umlagesoll) festgelegt.

Die Umlagebeträge zur Sonderumlage für Investitionen 
werden wie folgt festgesetzt:

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 35.000 €
Gemeinde Karlshuld 9.880 €
Gemeinde Karlskron 9.880 €
Gemeinde Königsmoos 9.880 €
Markt Pöttmes 2.800 €
Wasserverband I 700 €
Wasserverband II 700 €
Wasserverband III 700 €
Wasserverband IV 700 €

Umlage für Investitionen gesamt: 70.000 €

(3) Gemäß § 17b der Verbandssatzung wird von Bezirk 
Oberbayern und Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 
eine Sonderumlage für Grunderwerb erhoben. Die Höhe 
beträgt je 50 % des Eigenanteils des Zweckverbandes an 
den Kosten des Grunderwerbs, höchstens aber 25.000 € 
je Jahr und Verbandsmitglied.

Die Umlagebeträge zur  Sonderumlage für Grunderwerb 
werden wie folgt festgesetzt:

Bezirk Oberbayern 25.000 €
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 25.000 €

Sonderumlage für Grunderwerb gesamt: 50.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
300.000 € festgesetzt. Der Umfang des Kassenkredites 

ist begründet durch hohe Vorleistungen für Grunderwerb 
und Baumaßnahmen und den Wartezeiten für Förderzu-
schüsse.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in 
Kraft.

Neuburg a.d. Donau, 23. Dezember 2015
Donaumoos-Zweckverband

Roland Weigert
Landrat, Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftstelle des Donaumoos-Zweckverbands, Platz 
der Deutschen Einheit 1, Zimmer 270, in Neuburg a.d. 
Donau während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme auf.

ZWECKVERBAND ERHOLUNGS- UND TOURISMUS-
REGION INN-SALZACH

Haushaltssatzung des Zweckverbands Erholungs- und 
Tourismusregion Inn-Salzach für das Haushaltsjahr 
2016

I.

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)  
in Verbindung mit Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LKrO) 
erlässt der Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion 
Inn-Salzach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 731.800 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 131.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage wird nach § 13 der Verbandssatzung im Ver-
waltungshaushalt auf 500.000 € festgesetzt. Sie wird nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 der Verbandssatzung je zur Hälfte von 
den Verbandsmitgliedern,  den Landkreisen Altötting und 
Mühldorf a. Inn erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft.

Altötting, 21. Januar 2016
Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-
Salzach

Erwin Schneider
Landrat, Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbands Erholungs- und Tou-
rismusregion Inn-Salzach, Zimmmer 0.91, Bahnhofstraße  
38 in 84503 Altötting während der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsichtnahme auf.

ZWECKVERBAND STAATLICHE REALSCHULE VATER-
STETTEN

Haushaltssatzung des Zweckverbands Staatliche Re-
alschule Vaterstetten für das Haushaltsjahr 2016

I.

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung, Art. 57 ff. Landkreisordnung 
und § 8 Abs. 1 Buchst. d der Verbandssatzung erlässt der 
Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten nach-
stehende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird fest-
gesetzt:

Im Ergebnisplan:
Erträge 1.596.600 €
Aufwendungen 1.429.600 €

Im Finanzplan:
Einzahlungen aus 
‒  laufender Verwaltungstätigkeit 1.381.600 €
‒  Investitionstätigkeit  6.741.000 €
‒  Finanzierungstätigkeit  0 €

Auszahlungen aus 
‒  laufender Verwaltungstätigkeit  1.122.600 €
‒  Investitionstätigkeit  6.895.800 €
‒  Finanzierungstätigkeit  104.200 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan werden 
festgesetzt:
für 2017  1.986.200 €
für 2018  482.200 €
für 2019  237.200 €

§ 4

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

Umlagen insgesamt 7.546.600,00 €

davon

Landkreis Ebersberg  5.237.273,18 €
Landkreis München  939.598,94 €
Gemeinde Grasbrunn  457.825,08 €
Gemeinde Haar  911.902,80 €

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden in Höhe von 75.000 € 
festgesetzt.

§ 6

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Ebersberg, 3. Februar 2016
Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten

Robert Niedergesäß
Verbandsvorsitzender
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Angelegenheiten des Bezirks Oberbayern

BEZIRK OBERBAYERN

Bekanntmachung

Gemäß Art. 51 Abs. 2 Satz 3 des Bayer. Naturschutzge-
setzes (BayNatSchG) wird nachfolgend die Verordnung 
des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zur Änderung 
der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal (Südliche 
Frankenalb)“ bekannt gemacht.

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“

Vom 9. Juli 2015

Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes – 
BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542) in Verbin-
dung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes 
– BayNatSchG – (BayRS 791-1-UG) vom 23. Februar 
2011 (GVBl 2011 S. 82) erlässt der Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen folgende Verordnung:

§ 1

1Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über 
den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 
14. September 1995 in der derzeit gültigen Fassung fest-
gesetzte Schutzzone, die als Landschaftsschutzgebiet 
weiter gilt, wird für das Gebiet des Landkreises Neuburg-
Schrobenhausen wie folgt geändert:

2Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden 
im Gebiet der Gemeinde Bergheim, Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen, teilweise neu festgesetzt. 3Dem Land-
schaftsschutzgebiet wird eine Teilfläche von ca. 3.400 
qm des Grundstücks Fl. Nr. 553 Gemarkung Unterstall 
hinzugefügt, sowie eine Teilfläche von ca. 2.230 qm des 
Grundstücks Fl. Nr. 489 Gemarkung Unterstall heraus-
genommen. 4Die neuen Grenzen des Schutzgebietes im 
Gebiet der Gemeinde Bergheim ergeben sich aus den 
Kartenausschnitten M 1:10.000 und M 1:2.500 (Anlagen 
1 bis 3), die Bestandteil dieser Verordnung sind. 5Insoweit 
werden die Karten der Verordnung vom 14. September 
1995 ersetzt. 6Maßgebend für den Grenzverlauf ist der 
Eintrag im Kartenausschnitt M 1:2.500.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen 
in Kraft.

Neuburg a.d. Donau, 9. Juli 2015
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Roland Weigert
Landrat

Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsverord-
nung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die Verlet-
zung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen 
Behörde (hier: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 
Platz der Deutschen Einheit 1, 86633 Neuburg a.d. Donau) 
geltend gemacht wird.

Hinweis zu den Lageplänen:

 Tabuzone gemäß § 3 Abs. 3 in Verbindung 
  mit § 6 Abs. 3 der Verordnung über den 
 „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“

München, 9. Februar 2016
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

II.

Es wird bekannt gemacht, dass der Haushaltsplan ab dem 
Tag der Veröffentlichung dieser Satzung eine Woche lang 
in der Geschäftsstelle Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, 
zu jedermanns Einsicht aufliegt.
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Wirtschaft und Verkehr

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) für das Bauvorhaben „Lückenschluss 
Erding ‒ Flughafen München, Planfeststellungsabschnitt 
4.1 (Gesamtprojekt Erdinger Ringschluss)“ in den 
Gemeinden Eitting und Oberding der Strecke 5601

Bekanntmachung Erörterungstermin
31.2-3532.1-614

1. Die Einwendungen und Stellungnahmen, die im 
Planfeststellungsverfahren zu o. g. Bauvorhaben frist-
gerecht eingegangen sind, wird die Regierung von 
Oberbayern mit den Beteiligten erörtern.

Der Erörterungstermin wird wie folgt gegliedert: 

am 14.03.2016, vormittags 
für die Kommunen, Behörden, Leitungsträger, Spartenträger 
und sonstige Träger öffentlicher Belange,

am 14.03.2016, nachmittags
für die rechtsanwaltlich vertretenen privaten Einwender,

am 15.03. und am 16.03.2016 
für die rechtsanwaltlich vertretenen Kommunen und rechts-
anwaltlich vertretenen privaten Einwender,

am 17.03.2016 
für private Einwender und Vereinigungen,

am 18.03.2016, vormittags 
für die rechtsanwaltlich vertretenen privaten Einwender.

Die Erörterungsveranstaltungen beginnen jeweils um 
09:00 Uhr.

Veranstaltungsort ist der Flughafen München, 
Musterhaus, Nordallee.

2.  Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. An ihm kön-
nen die Einwender, die Betroffenen, Behörden, Verbände 
und der Träger des Vorhabens teilnehmen. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat 
seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und diese zu den Akten der Regierung von 
Oberbayern zu geben.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben 
eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt werden kann; mit Ablauf der Einwendungsfrist 
alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen; das Anhö-
rungsverfahren mit Schluss der Erörterung beendet ist und 
durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehende 
Aufwendungen, auch solche für einen Bevollmächtigten, 
nicht erstattet werden können.

München, 4. März 2016
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident

Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 6 / 2016   59

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

